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Ausreichende Finanzierung des Frauenschutzhauses sichern

1. Der Landkreis Wolfenbüttel trägt das Defizit aus der Differenz zwischen den Ausga-

ben, die in den auf Basis der Leistungs- und Prüfungsvereinbarung vereinbarten Ta-

gessätzen festgelegt sind, und den Einnahmen aus Tagessätzen und Zuwendungen

aus der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maß-

nahmen für Frauen und Mädchen, die von Gewalt betroffen sind" des Landes Nie-

dersachsen.

2. Zur Absicherung der Defizitfinanzierung wird ein jährlicher Betrag von 30.000 € in 

den Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel eingestellt.

3. Das nachgewiesene Defizit wird auf der Basis der jährlichen Kosten-Leistungsrech-

nung ausgeglichen.

Begründung:

Gewalt gegen Frauen bleibt ein ungelöstes und alarmierendes Problem. Die Täter sind 

häufig bekannt: Es sind Partner und Ex-Partner. Die aktuelle Statistik des Bundeskriminal-

amts ist bedrückend: Insgesamt kamen im Jahr 2019 141.792 Fälle von Partnerschaftsge-

walt zur Anzeige. 117 Frauen wurden 2019 durch Partnerschaftsgewalt getötet. Statistisch 

gesehen wird mehr als ein Mal pro Stunde eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner 

gefährlich körperlich verletzt.
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Gewalt gegen Frauen ist kein individuelles, sondern ein gesellschaftliches Problem. Hilfe 

und Schutz bei Gewaltbetroffenheit ist eine staatliche Verpflichtung. Mit Inkrafttreten des 

„Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und zur Bekämpfung von Gewalt gegen 

Frauen und häusliche Gewalt“ (Istanbul-Konvention) ist Deutschland völkerrechtlich ge-

bunden, diese Konvention umzusetzen. Bundes- und Landesregierungen und -behörden 

müssen zur Umsetzung der Konvention die erforderliche Infrastruktur sicherstellen. Diese 

schließt auch Beratungsangebote für von Gewalt betroffene Frauen ein. Jede Frau muss 

unabhängig von Einkommen und Vermögen, Herkunftsort, Wohnsituation sowie Aufent-

haltsstatus in der akuten Situation Zugang zu einer Schutzeinrichtung erhalten. 

In der Praxis entstehen für die Frauenschutzhäuser in jedem Jahr Defizite. Diese ergeben 

sich aus verschiedenen Gründen: unvorhergesehene notwendige Ausgaben, „unfinanzier-

te“ Frauen (Asylbewerberinnen, Schülerinnen, Auszubildende, Selbstzahlerinnen) oder 

Fälle, in denen sich die Kommunen nicht einigen können, wer die Kosten trägt. Auch die 

Aufnahmen von Frauen mit vielen Kindern kann zu Defiziten führen: Die Unterbringung 

von Kindern wird nicht finanziert, das von den Kindern genutzte Zimmer steht dann nicht 

für die Aufnahme einer weiteren Frau zur Verfügung. Mit dem Defizitausgleich wäre die Si-

cherheit gegeben, dass alle Frauen und Kinder ohne finanzielles Risiko für das Frauen-

haus aufgenommen werden können.

Holger Barkhau

Fraktionsvorsitzender
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